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Magistrat der Stadt Weiterstadt  Weiterstadt, den 09.04.2013 
  
 
 
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 18.04.2013 

 
 
 
Wahl von Ortsgerichtsmitgliedern im Ortsgerichtsbezirk 
Gräfenhausen/Schneppenhausen 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Frau Brunhilde Illenseer wird als Ortsgerichtsvorsteherin, 

Herr Paul Herwig wird als Ortsgerichtsschöffe und 
Herr Hanno Cezanne wird als Ortsgerichtsschöffe 
 
für den Ortsgerichtsbezirk Gräfenhausen/Schneppenhausen vorgeschlagen. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass die persönlichen Voraussetzungen 

nach § 8 Ortsgerichtsgesetz erfüllt sind und allgemeine beamtenrechtliche Vorschriften 
einer Ernennung der drei Personen nicht entgegenstehen. 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Amtszeiten des Ortsgerichtsvorstehers Klaus Bormet und der Ortsgerichtsschöffen 
Hermann Lohwasser und Roland Knell des Ortsgerichtsbezirk Gräfenhausen / Schneppen-
hausen enden am 01.04.2013. 
 
Die Ortsgerichtsmitglieder werden auf Vorschlag der Stadt von dem Präsidenten des Amts-
gerichts ernannt. Die Stadt hat entsprechende Personen vorzuschlagen, auf die mehr als die 
Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten entfallen sind. Die Abstim-
mung erfolgt schriftlich und geheim. Wenn niemand widerspricht, kann durch Zuruf oder 
Handaufheben abgestimmt werden (§ 7 Ortsgerichtsgesetz). 
 
Gemäß § 8 Ortsgerichtsgesetz dürfen zu Ortsgerichtsmitgliedern nur Personen ernannt wer-
den, die allgemeines Vertrauen genießen sowie lebenserfahren und unbescholten sind. Sie 
sollten mit der Schätzung von Grundstücken vertraut sein. Weiterhin können Ortsgerichts-
mitglieder nicht Personen sein, die  
1. ihren Wohnsitz im Bezirk des Ortsgerichts nicht oder nicht mehr haben,  
2. die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausüben oder  
3. als Rechtsanwalt oder Notar zugelassen sind.  
Weiterhin sollen im Dienst befindliche Richter sowie Beamte im Justizdienst, deren berufliche 
Tätigkeit im Zusammenhang mit den Aufgaben des Ortsgerichts steht, nicht zu Ortsge-
richtsmitgliedern ernannt werden.  
 
Gemäß § 7 Abs. 1 des Ortsgerichtsgesetzes werden die Ortsgerichtsschöffen für 10 Jahre 
ernannt. 
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Die bevorstehende Wahl wurde in Verbindung mit dem Hinweis darauf, dass sich interes-
sierte Personen zur Wahl stellen können, im Terminkalender Januar 2013 sowie auf der 
Homepage der Stadt Weiterstadt bekannt gegeben. Folgende Personen haben sich bewor-
ben: 
 

 Brunhilde Illenseer, Schneppenhausen 
 Paul Herwig, Gräfenhausen  
 Hubert Ries-Schmidt, Gräfenhausen 
 Hanno Cezanne, Schneppenhausen  
 Helmut Büchsel, Gräfenhausen 

 
 
Die ersten 4 Personen wurden im Rahmen eines Auswahlverfahrens zu einem Gespräch 
eingeladen. An dem Gespräch nahmen die seitherigen Ortsgerichtsschöffen Herr Bormet 
und Herr Knell sowie Frau Zettel vom Parlamentarischen Büro teil. 
 
Folgende Personen werden für die Besetzung des Ortsgerichtes vorgeschlagen: 
 
- Brunhilde Illenseer Ortsgerichtsvorsteherin Ersatz Herr Bormet 
- Paul Herwig Ortsgerichtsschöffe Ersatz Herr Knell 
- Hanno Cezanne Ortsgerichtsschöffe Ersatz Herr Lohwasser 
 
 
Herr Ries-Schmidt wird als stellvertretende Schiedsperson vorgeschlagen und wird bei der 
Besetzung des Ortsgerichtes nicht berücksichtigt. 
 
Im September 2013 scheidet der Ortsgerichtsschöffe Kurt Rettig aus. Herr Büchsel ist dem 
Ortsgericht als auch in der Verwaltung bekannt und wird als Nachfolger von Herrn Rettig 
vorgesehen. 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird die dem Auswahlverfahren zugrunde gelegte Be-
werberliste während der Magistratssitzung zur Einsichtnahme bereitgelegt. 
 
 
 
Der Sachverhalt wurde am 09.04.2013 im Magistrat beraten.  
 
 
 
 
 
 
- Rohrbach - 
Bürgermeister 
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